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RS OGH 1922/9/12 3Ob758/22
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1922

Norm

ZPO §41 B3

Rechtssatz

Zur Frage, ob der Privatbeteiligte bei der Verweisung auf den Zivilrechtsweg seine Anwaltskosten im Strafprozesse

allein oder nur im Zusammenhang mit seinen sonstigen Ersatzansprüchen vor dem Zivilrichter geltend machen kann.

Entscheidungstexte

3 Ob 758/22
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